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(Org.-einheit) Oldenburg, den 

An das 

.Dezernat 1 

im Hause 

Betr.: Amtliche Mitteilungen 

Der/Die anl. Text(e) sollten in den Amtlichen Mitteilungen veröffentlicht werden. 

Angaben zum Text 

  

Fundstelle: 

  

Sind urheberrechtliche Fragen geprüft/noch zu prüfen: 

  

Begründung der Notwendigkeit zur Veröffentlichung: 

  

evtl. Zusätze oder Erläuterungen zum Text (z.B. Abkürzungen): 0 

  
I 

Unter welchem Stichwort soll der Text veröffentlicht werden: 

  

Falls aus redaktionellen Gründen eine Kürzung des Textes erforderlich ist, welche 
Textteile müssen auf jeden Fall veröffentlicht werden:       
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Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersächsisches Ministerium 
Postfach 2 61 - 3000 Hannover 1 für Wissenschaft und Kultur 

Universität Oldenburg 

2900 Oldenburg 

uearbeitet von 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Bei Antwort angeben) Durchwahl (05 11) 120- Hannover 

1063 - 245 08 2423 26:02.1992 

Änderung des Diplomstudienganges Sozialwissenschaften 

Bezug: Bericht vom 08.01.1992 - FB3 - 

Gemäß 5 77 Abs. 1 i.V. mit Abs. 5 Nr. 3 NHG genehmige ich hiermit 

die Änderung des Diplomstudienganges Sozialwissenschaften mit der 

Einrichtung der Wahlpflichtfächer Umweltpolitik/Umweltplanung, 

Familienwissenschaften, Kulturwissenschaft und Psychologie zum 

ws 1992/93. 

Die Genehmigung wird im Rahmen der vorhandenen Personal- und Sach- 

mittelausstattung erteilt. Darüber hinaus können keine weiteren 

Planstellen, Stellen, Personal- oder Sachmittel zusätzlich in Aus- 

sicht gestellt werden. 

Ich bitte, die Genehmigung gem. 8 77 Abs. 7 Satz 2 NHG hoch- 

schulöffentlich bekanntzugeben. 

\ 

Über die Genehmigung der mir bereits vorliegenden Änderung der 

Prüfungsordnung wird gesondert entschieden. 

Im Auftrage 

Körner     
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PB: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersächsisches Ministerium Hi RUE; Ba nr Postfach 2 61 - 3000 Hannover 1 für Wissenschaft und Kultur Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersächsisches Ministerium a Postfach 2 61 - 3000 Hannover 1 für Wissenschaft und Kultur 3 
" Universität Oldenburg 

; En 5 2900 Oldenbur Universität Oldenburg \ g 
2900 Oldenburg 7 

$earbeitet von 

earbeitet von . Herrn Wach 

Herrn Dr. Wittram 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl (05 11) 120- Hannover Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl (05 11) 120- Hannover ID629,,245.08.- 08 2640 10.02.1993 1063 - 24508 2422 AA .03.1992 

Änderung des Diplomstudienganges Sozialwissenschaften 

Bezug: 1. Bericht vom 08.01.1992 - Fachbereich 3 - 
2. Erlaß vom 26.02.1992 

Einrichtung eines Diplomstudiengangs "Landschaftsökologie" an der 
Universität Oldenburg 

Bezug: Dort. Berichte vom 15.07, 21.10. und 1721221992 
mAz.e N 5.2 - .74508/15 he-pr - ' 

Meinen Erlaß vom 26.02.1992 ändere ich insoweit ab, als die 
Genehmigung der Änderung des Diplomstudienganges Sozialwissen- 
schaften mit der Einrichtung der Wahlpflichtfächer Umwelt- 
politik/Umweltplanung, Familienwissenschaften und Kulturwissen- 
schaft nicht erst zum Wintersemester 1992/93, sondern bereits 
zum Sommersemester 1992 erteilt wird. 

GEN. S U AUADSE Hl ES Vom Abs, 5.Nr%.. 3 NEG genehmige ich hiermit 
die Einrichtung eines neuen Diplomstudiengangs "Landschaftsökolo- 

gie" zum Wintersemester 1993/94 mit einer Regelstudienzeit von 

zehn Semestern. Dieser Studiengang ist dem Fachbereich Biologie 

zuzuordnen. Im übrigen bleibt der Erlaß vom 26.02.1992 unverändert. 

Bei der Kapazitätsberechnung für das Studienjahr 1993/94 ist Im Auftrage 
dieser Studiengang bereits zu berücksichtigen. 

N Der Curricularnormwert für den neuen Studiengang muß zwischen den 

CN-Werten der Studiengänge Geographie (3,0) und Biologie (6,4) 

liegen. Ich bitte mir hierzu einen Vorschlag zu unterbreiten, 

ebenfalls für eine Zulassungszahl für Studienanfänger, da zu- 

mindest in der Aufbauphase Zulassungsbeschränkungen für erforder- 

lich gehalten werden. 
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